
REPUBLIK OSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM 

FOR SOZIALE VERWALTUNG 
Zl. 3o.037/2-111/B/5a/1983 

Cier Benagen zu den Stennf.I·.c;-hi,chH' I I.·.· . '" ,~n 

des Nationalrates X\'. GL,' l.l!' .' ---'::">d, 

1010 Wien, den 3. Februar 1983 
Stubenring 1 
Telefon 7500 Telex 111145 oder 111780 

Auskunft 

Klappe Durdnvahl 
1.280 lAS 

1983 1)2.. I) 4 
zu 2341. IJ B e a n t w 0 r tun g 

der Anfrage der Abgeordneten Dr. Blenk und Genossen betreffend 

eine Subvention fOr die Errichtung von Dauerwerkstätten in 

Batschuns und Bregenz 

Zu den AusfOhrungen der EinfOhrung der Anfrage möchte ich fol­

gendes feststellen: 

Der Hinweis auf "die grundsätzlichen Verhandlungen zwischen 

den 3 großen Trägern der beruflichen Rehabilitation" bezieht 

sich auf die zum Zeitpunkt des Ansuchens des Vereins Lebens­

hilfe am 24.3.1981 gefOhrten Verhandlungen zwischen dem Lan­

desarbeitsamt Vorarlberg, dem Landesinvalidenamt Vorarlberg 

und dem Amt der Vorarlberger Landesregierung Ober die Errich­

tung einer GeschOtzten Werkstätte im Sinne des Rehabilita­

tionskonzeptes des Bundesministeriums fOr soziale Verwaltung 

1977 und sollte zum Ausdruck bringen, daß in einem noch fest­

zulegenden Verfahren fOr ein Ansuchen der vorliegenden Art 

andere Einrichtungen als die Arbeitsmarktverwaltung in Be­

tracht kämen. Die Errichtung, die Ausstattung und der laufende 

Aufwand einer GeschOtzten Werkstätte wird aufgrund der Ge­

setzeslage aus Mitteln des Ausgleichstaxfonds und des betei­

ligten Bundeslandes getragen, während die Arbeitsmarktverwal­

tung fOr die Kosten der Arbeits~rprobung und des -trainings 

aufkommt. 

Die Rechtsform der Gesellschaft mit beschränkter Haftung fOr 

die GeschQtzten Werkstätten wurde deshalb gewählt, weil diese 

im Gegensatz zur Rechtsform des Vereins durch die Bestellung 

eines GeschlftsfOhrers mit klar umrissenen Verantwortungsbe­

reich eine wirtschaftliche FOhrung der GeschOtzten Werkstätte 
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erm5glicht und gleichzeitig die Akquirierung von Aufträgen er­

leichtert. 

Auch wenn ich die BemUhungen der Lebenshilfe anerkenne, ein­

zelne Behinderte so weit zu bringen, daß sie auf dem Arbeits­

markt untergebracht werden bzw. auf geschUtzten Arbeitsplätzen 

beschäftigt werden k5nnen - dieser Umstand bot die gesetzliche 

M5glichkeit zur Förderung der Lebenshilfeeinrichtung Batschuns 

in dem in der Antwort zu Frage 1 genannten Ausmaß - so bin 

ich doch weiterhin der Meinung, daß das Hauptziel der Lebens­

hilfe darin besteht, Uberwiegend Beschäftigungstherapie für 

geistig und mehrfach behinderte Mitmenschen zu bieten. 

Zur Frage 1: 

"Bestehen zwingende rechtliche Ausschließungsgründe dafür, daß 

die von der Vorarlberger Lebenshilfe errichteten Dauerwerk­

stätten einen Investitionszuschuß nach § 26 Abs.4 im Zusammen­

hang mit den §§ 19 (1) lit.b bzw. 16 AMFG erhalten?" 

erlaube ich mir folgendes mitzuteilen: 

Ein Investitionszuschuß gemäß § 26 Abs.4 AMFG ist nur für Ein­

richtungen bzw. Betriebe m5glich, die Maßnahmen gemäß § 19 

Abs. 1 lit.b, das heißt Maßnahmen der Arbeitsmarktausbildung, 

durchfUhren, die finanzielle Förderung von geschUtzten Ar­

beitsplätzen ist nach dieser Bestimmung nicht möglich. 

Die Förderung der Schaffung von Dauerarbeitsplätzen ist nach 

den Vorschriften des AMFG nur in Unternehmen vorgesehen. Die 

Lebenshilfe ist jedoch eine gemeinnUtzige Einrichtung, auf die 

diese Bestimmungen nicht angewendet werden k5nnen. 

Ich bin daher aus rechtlichen GrUnden nicht in der Lage, der 

"Vorarlberger Lebenshilfe" einen Investitionszuschuß aus Ar-
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beitsmarktf6rderungsmitteln fOr das eingebrachte Begehren auf 

Schaffung von Dauerarbeitsplätzen zu gewähren. 

Ich weise aber darauf hin, daß die Lebenshilfeeinrichtung 

Batschuns fOr die Schaffung von Ausbildungsmöglichkeiten 

behinderter Arbeitsuchender mit insgesamt S 12 Hio. gef6rdert 

wurde. Ferner erhält sie far den laufenden Aufwand jährlich 

S 2 Mio. 

Die Beantwortung der Frage 2 

"Wenn nein: Sind Sie bereit der "Vorarlberger Lebenshilfe" 

einen Investitions-Zuschuß zu gewähren?" 

erObrigt sich daher. 

Der Bundesminister: 

, . 
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